
• 1Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BK8-17f7471-01 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach§ 29 Abs. 1 EnWG, § 32 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 a, § 32 Abs. 1 'Nr. 2 ARegV 

wegen 	 Genehmigung des Regulierungskontosaldos 2016 und der Ver­

teilung durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen 

hatdie Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom­

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

den Beisitzer Bernd Petermann 

und den Beisitzer Stefan Albrecht, 

auf Antrag der TenneT Offshore 9. Beteiligungsgesellschaft mbH, Bernecker Straße 

70, 95448 Bayreuth, vertreten durch die Geschäftsführung 

- Antragstellerin ­
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am 22.02.2021 beschlossen: 

1. 	 Der Regulierungskontosaldo für das Jahr 2016 sowie die Verteilung durch 

Zu- bzw. Abschläge auf die Offshore-Umlage nach § 17f EnWG der Jahre 

2019 bis 2023 der Antragstellerin werden gemäß Anlage 1 dieses Beschlus­

ses genehmigt. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

2. 	 Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

Gründe 

1. 	 Sachverhalt 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 30.06.2017 e'inen Antrag auf Genehmi­

gung der Zu- bzw. Abschläge aus dem Regulierungskonto des Jahres 2016 gemäß 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV gestellt. 

Zwischenzeitlich hat der Gesetzgeber entschieden, dass die Offshore-Kosten ab 

dem 01.01.2019 kein Bestandteil der Erlösobergrenzen mehr sind. Am 30.06.2017 

hat der Bundestag das Netzentgeltmodernisierungsgesetz (NEMoG) beschlossen. 

Dieses sieht unter anderem · vor, dass ab Beginn der dritten Regulierungsperiode 

(01.01.2019) sämtliche Kosten für die Anbindung von Offshore-Anlagen - Errich­

tung und Betrreb - nicht mehr über die Netzentgelte, sondern über den in ·§ 17f 

EnWG geregelten Belastungsausgleich als Aufschlag auf die Netzentgelte (sog. 

Offshore-Umlage) refinanziert werden sollen. Dabei hat es der Gesetzgeber aber 

versäumt eine Übergangsregelung für die Regulierungskontosalden der sogenann­

ten Offshore-Gesellschaften zu schaffen. 

Ein Ansatz dieser Regulieru~gskontosalden in den Erlösobergrenzen der Offshore­

Gesellschaften scheidet künftig aus. Folgerichtig hat die Beschlusskammer eine 

Festlegung der Erlösobergrenzen 2019 bis 2023 für die Offshore-Gesetlschaften 

nicht mehr vorgenommen. Ein Ansatz der aus dem Regulierungskontosaldo resul­

tierenden. Ab- und Zuschläge ist somit nicht mehr möglich. 
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2.1 

Die Beschlusskammer hat der Antragstellerin gemäß § 67 Abs. 1 EnWG mit Schrei­

ben vom 29.06.2020 und 25.09.2020 Gelegenheit gegeben, sich zu der beabsich­

tigten endgültigen Entscheidung der Beschlusskammer zu äußern. 

Die Antragstellerin hat unter anderem mit Schreiben vom 23.10.2020 Stellung ge­

nommen. 

Oie Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß § 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. Das 

Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehörde wurden gemäß § 58 Abs.1 

S. 2 EnWG beteiligt. 

Im Übrigen wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. 	 Begründung 

1. 	 Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 und 3 EnWG die zuständige Regu­

lierungsbehörde. Die Zuständigkeif der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 

1S.1 EnWG. 

2. 	 Ermittlung der Zu- bzw. Abschläge auf die Offshore-Umlage 

der Jahre 2019 bis 2023 analog § 5 Abs. 3 ARegV 

Ermächtigungsgrundlage 

Die Genehmigung der Zu- bzw. Abschläge für die Jahre 2019 bis 2023 erfolgt auf 

Grundlage des§ 29 Abs. 1 EnWG, § 32 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a, 

§ 32 Abs. 1 Nr. 2 ARegV (analog). 

Eine unmittelbare Anwendung scheidet aus, da die Offshore-Kosten ab dem 

01.01.2019 nicht mehr Bestandteil der Erlösobergrenzen mehr sind. Am 30.06.2017 

hat der Bundestag das Netzentgeltmodernisierungsgesetz (NEMoG) beschlossen. 

Dieses sieht unter anderem vor, dass ab Beginn der dritten Regulierungsperiode 

(01.01.2019) sämfäche Kosten für die Anbindung von Offshore-Anlagen - Errich­

tung und Betrieb - nicht mehr über die Netzentgelte, sondern über den in § 17f 

EnWG geregelten Belastungsausgleich als Aufschlag auf die Netzentgelte (sog. 
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2.2 

Offshore-Umlage) refinanziert werden sollen. Eine Übergangsregelung für die Re­

gulierungskontosalden der sogenannten Offshore-Gesellschaften aus den Jahren 

2013 - 2018 gibt es nicht, so dass insoweit eine planwidrige Regelungslücke vor­

liegt. 

Die Regulierungsbehörde genehmigt gemäß §§ 5 Abs. 3 und 34 Abs. 4 ARegV Zu­

bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Antragstellerin für die Jahre 2019 bis 

2023, die sich aus dem Saldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2016 ergeben. 

Die ermittelten Differenzen nach § 5 Abs. 1 ARegV und die Zu- und Abschläge sind 

gemäß § 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen. 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen wird zunächst 

der Saldo zum 31.122016 ermittelt. Dieser wird sodann um ein Jahr aufgezinst, um 

zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regulierungskontosaldos erst im Jahre 

2019 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos.zum 31 .12.2016 erfolgt in fünf gleichmäßi­

gen Raten ab dem Jahr 2019. Zusätzlich erfolgt eine Verzinsung des im jeweiligen 

Kalenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 2 ARegV. Der 

Zinssatz für die Aufzinsung im Jahr 2018 und im gesamten Auflösungszeitraum ent­

spricht dem 10-jährigen Durchschnitt dervon der Bundesbank veröffentlichten Um­

laufsrenditen "festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten" der Kalender­

jahre 2008 bis 2017 in Höhe von 2, 12 Prozent. 

Positionen im Regulierungskonto 

_ Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich für das Jahr 2016 aus 

§ 5 Abs. 1 ARegV. Für den Elektrizitätsbereich sind dies im Einzelnen: 

a) 	 die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwick­

lungen erzielbaren Erlösen (§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV), 

b) 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV und den in der Erlösobergrenze diesbezüg­

lich enthaltenen Ansätzen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV), 
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2.2.1 

c) 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 Abs. 

5 ARegV i.V.m. der Festlegung volatiler Kosten nach § 11 Abs. 5 ARegV zur 

Berücksichtigung von Verlustenergiekosten in der zweiten Regulierungsperi­

ode und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen (§ 

5 Abs. 1 S. 2 ARegV) bzw. der entsprechenden freiwilligen Selbstverpflich­

tung nach § 11 Abs. 4 S. 2 ARegV sowie 

d) 	 die Differenz zwischen den bei effizienter Leistungserbringung entstehenden 

Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösober­

grenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz durch 

Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb o­

der Messung durch die Antragstellerin durchgeführt wird, oder durch Maß­

nahmen nach § 21 b Abs. 3a und 3b EnWG a.F. sowie nach § 18b StromNZV 

a.F. verursacht wird(§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegVin der Fassung vom 26.07.2016). 

Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlö­

sen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung er­

zielbaren Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. Die angepassten Erlösober­

grenzen werden in der Anlage 3b den von der Antragstellerin angepassten Erlös­

obergrenzen gegenübergestellt. 

Die für das Jahr 2016 in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegenüber 

dem Ansatz der Antragstellerin ermittelten Differenzen ergeben sich ebenfalls aus 

der Anlage 3b. 

2.2.1.1 Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4' ARegV. Dabei sind die gemäß 

§ 4 Abs. 1 und 2 ARegV bestimmten Erlösobergrenzen nach Maßgabe von § 4 

Abs. 3 bis 5 ARegV kalenderjährlich von der Antragstellerin anzupassen. 
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Dies umfasst insbesondere die zulässige Anpassung der jeweiligen kalenderjährli­

chen Erlösobergrenze in Folge von Änderungen des Verbraucherpreisgesamtinde­

xes nach § 8 ARegV {§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) sowie Änderungen von dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 

und 12a bis 17 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 

ARegV) . 

Soweit die Beschlusskammer die Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungspe­

riode erst nach Beginn der Regulierungsperiode festgelegt hat, ist hinsichtlich der 

zulässigen Erlöse des jeweiligen Jahres auf die von der Beschlusskammer festge­

legte kalenderjährliche Erlösobergrenze abzustellen. Die vom Netzbetreiber im 

Rahmen der Anpassung der Erlösobergrenzen angesetzten Werte sind für die be­

treffenden Kalenderjahre insoweit zu korrigieren. 

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung gemäß der Systemstabilitätsverord­

nung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netzentgelten (§ 11 Abs. 

2 S. 1 Nr. 8 ARegV) können auf Basis von Planwerten vorgenommen werden und 

fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs in das Regulierungskonto ein. 

Zudem können jeweils auf Antrag der Antragstellerin gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

und 2 ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von Genehmigungen 

a) nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) und 

b) auf Grund eines Härtefalls nach§ 4 Abs. 4 Nr. 2 ARegV 

gewährt werden. 

Eine weitere Anpassung der Erlösobergrenze ist gemäß§ 4 Abs. 5 ARegV nach 

Maßgabe des§ 19 ARegV (Qualitätselement) möglich. überdies können Anpassun­

gen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 

StromNEV in analoger Anwendung erfolgen. 
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2.2.1.1.1 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 

ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenzen für 2016 ist die Änderung des 

Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist der 

folgende Verbraucherpreisgesamtindizes zu verwenden. 

2.2.1.1.2 	 Änderungen von dauerhaft· nicht beeinflussbaren Kostenan­

teilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3 und 9 bis 12 ARegV 

(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 1. HS ARegV) 

Kosten aus gesetzlichen Abnahme- und Vergütungspflichten (Nr. 1 ), Betriebssteu­

ern (Nr. 3), betrieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und 

Versorgungsleistungen, soweit diese in der Zeit vor dem 31. Dezember 2008 abge­

schlossen worden sind (Nr. 9), der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs­

und Personalratstätigkeit (Nr. 10), der Berufsausbildung und Weiterbildung im Un­

ternehmen und von Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich be:­

schäftigten Betriebsangehörigen (Nr. 11) wurden vom Netzbetreiber gemäß § 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 1. HS ARegV jeweils auf die im vorletzten Kalenderjahr entstan­

denen Kosten angepasst. 

2.2.1.1.3 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten­

anteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV (§ 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 2. HS ARegV) 

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung aufgrund der Systemstabilitätsver­

ordnung (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netzentgelten (§ 11 

1 Y:gl. https:flwww-genesis.destatis.de/genesis/online. unter den Menüpunkten . Themen" -7 „ 61 1Preise" -7 „611 1 Verbrau­
cherpreise" -7 „61111 1Verbraucherpreisindex für Deutschland" -7 „61111-0001 1Verbraucherpreisindex (inkl. Verände­
rungsraten) : Deutschland, Jahre" 
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Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) wurden vom Netzbetreiber auf Basis von Plankosten ge­

mäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV angepasst. 

2.2.1.1.4 	 Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenantei­

len aufgrund von Offshore-Netzverlusten 

Für das Jahr 2016 kalkulierte die Antragstellerin mit Plankosten für Offshore-Netz­

verluste in Höhe von 3.000.000 €. Mit Schreiben vom 08.07.2020 machte die An­

tragstellerin Ist-Kosten für Offshore-Netzverluste und Kosten der EEG-Umlage auf 

Betriebseigenverbrauch in Höhe von 3.197.104 €geltend. Die dauerhaft nicht be­

einflussbaren Kostenanteile wurden durch die Beschlusskammer entsprechend an­

gepasst. 

2.2.1.2 	 Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zu­

lässigen .Erlösen und den von der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tat­

sächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu erfas­

sen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der tatsächlich im jeweiligen 

Jahr durchgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten mit den zuvor im Rahmen 

der Verprobungsrechnung gemäß § 20 StromNEV ermittelten Entgelten. · Bei der 

Bestimmung der erzielbaren Erlöse ist somit auf die tatsächlich physikalisch durch­

geleiteten Mengen und die in Anspruch genommenen Leistungen abzustellen, un­

abhängig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren oder Rabatte gewährt wur­

den. 

Die Antragstellerin hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderli­

chen tatsächlich erzielten Erlöse des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres im 

Rahmen ihrer Mitteilungspflichten nach§ 28 Nr. 2 a.F. ARegV sowie im Rahmen 

der Antragstellung der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für 

das Jahr 2016 die in der Anlage 2 dargestellten erzielbaren Erlöse. 

Seite 8 von 14 



2.2.2 

2.2.3 

Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 5. 1 Nr. 4, 5 und 8 

ARegV 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung 

von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 

und 8 ARegV auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwen­

dung finden soll. 

Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Planansätze 

sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüberzustel­

len. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 

ARegV zu berücksichtigen. 

Die Antragstellerin hat für das Kalenderjahr 2016 die tatsächlich entstandenen Kos­

ten gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV für 

a) die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen, 

b) die Nachrüstung nach SysStabV und 

c) die Auszahlung vermiedener Netzentgelte 

d) Investitionsmaßnahmen 

übermittelt. 

In der Anlage 2 werden diese Werte den von der Beschlusskammer ermittelten 

Werten gegenübergestellt. 

Differenz aus Kosten nach§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 ARegV (In­

vestitionsmaßnahmen) 

Die Antragstellerin hat nach Maßgabe des § 23 ARegV Anträge auf Genehmigung 

von Investitionsmaßnahmen gestellt, welche von der Beschlusskammer 4 geneh­

migt wurden. Die aus diesen Projekten resultierenden Kapitalkosten wurden als 

Plankosten in der Erlösobergrenze berücksichtigt. Mit Schreiben vom 16.12.2019 
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2.3 

hat die Beschlusskammer 4 der Antragstellerin das Ergebnis der Ist-Kostenabrech­

nung mitgeteilt. Die erzielbaren Erlöse im Regulierungskonto sind um die Differenz 

aus Plan- und Ist-Kosten in Höhe von 1.905.225 €im Jahr 2016 anzupassen. 

Der bei den erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto angesetzte Differenzbetrag 

zwischen Plan- und Ist-Kosten weicht in Höhe von -23.583.385 €im Jahr 2016 vom 

Prüfergebnis der Beschlusskammer 4 ab. 

Anlagen im Bau sind im Jahresanfangsbestand nicht zu berücksichtigen. Die Ent­

scheidung beruht auf den rechtskräftigen Entscheidungen der Beschlusskammer 4 

vom 02.05.2012 (Az. BK4-12-656) und vom 30.11.2016 (Az. BK4-12-656A01). Dem 

steht auch die Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 10.11.2015 

(EnVR 42/14) nicht entgegen. 

Ausgleich des Regulierungskontosaldos der Jahre 2013 bis 

2016; Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 

31.12.2016 

Bei der ersten Auflösung des Regulierungskontos umfasst gemäß § 34 Abs. 4 

ARegV (analog) die Auflösung alle noch offenen Kalenderjahre. Der ermittelte Saldo 

wird nach dieser Übergangsvorschrift annuitätisch bis zum Ende der dritten Regu­

lierungsperiode durch Zu- und Abschläge verteilt. 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2016 wird durch·die Einzel­

beträge des Jahres 2016 hinsichtlich 

· a) 	 der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV, 

b) 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4, 5 und 8 ARegV und den in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

enthaltenen Ansätzen gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV, sowie 

c) 	 den veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des 

§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV in der Fassung vom 26.07.2016 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 
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Der Anlage 2 sind die unverzinsten Differenzen des Jahres 2016 zu entnehmen. 

Die Verzinsung erfolgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des jeweils jährlich 

durchschnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von 

Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht 

dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt 

der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinsli­

cher Wertpapiere inländischer Emittenten. Für das Jahr 2016 beträgt der Zinssatz 

2, 12 Prozent und für das Jahr 20172,12 Prozent. 

Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31 .12.2016 ergibt sich aus den Dif­

ferenzen des Jahres 2016, die gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen ist. Der An­

lage 2 ist für das Jahr 2016 der Vorjahressaldo, der Gesamtsaldo vor Verzinsung, 

die Höhe der Verzinsung sowie der jeweilige Gesamtsaldo nach Verzinsung zum 

31.12. für das entsprechende Jahr zu entnehmen. Der Gesamtsaldo des Regulie­

rungskontos zum 31.12.2016 kann ebenfalls der Anlage 2 entnommen werden. 

Die sich danach für die Jahre 2019 bis 2023 ergebenden Zu- bzw. Abschläge auf 

die Erlösobergrenze sind Anlage 1 zu entnehmen. 

III. Rückwirkende Festlegung 

Die rückwirkende Festlegung der Auflösung des Regulierungskontosaldos nach 

dem 01.01 .2018 ist zulässig. 

·' 
Der sachliche Grund für das Absehen von einer Festlegung bereits im Jahr 2017 

liegt u.a. darin begründet, dass in zahlreichen Fällen für die Prüfung des Regulie­

rungskontos vorgreifliche Verfahren der zweiten Regulierungsperiode (Erweite­

rungsfaktoren, Netzübergänge etc.) noch nicht abgeschlossen waren. Zur Wahrung 

einer einheitlichen Prüfungspraxis hat die Beschlusskammer daher von einer früh­

zeitigen Genehmigung der Regulierungskonten abgesehen. 

Die rückwirkende Festlegung in Bezug auf die Umlage 2019 bis 2021 verstößt ins­

besondere nicht gegen§ 21a Abs. 5 S. 4 EnWG. Durch den stets vor dem 30.06. 

eines Kalenderjahres der Regulierungsperiode veröffentlichten Erhebungsbogen 

zum Regulierungskonto war der Netzbetreiber stets rechtzeitig zur Preisbildung 
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(01.01. des Folgejahres) in der Lage, die preisbildenden Bestandteile aus der Auf­

lösung des Regulierungskontos der Jahre 2013 bis 2016 für sich zu bestimmen und 

konnte diese somit seiner Umlagebildung der Jahre 2019 bis 2021 zu Grunde legen. 

Durch die regelmäßige Veröffentlichung der Hinweise zur Anpassung der Erlös­

obergrenze waren dem Netzbetreiber dabei auch die wesentlichen Rechtspositio­

nen der Beschlusskammer im Hinblick auf die Berücksichtigung bzw. Nichtberück­

sichtigung bestimmter Kosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile 

i.S.d. § 11 Abs. 2 ARegV bekannt. · 

Die Systematik der ARegV sieht einen festlegungsfreien Zeitraum nicht vor. Die 

Festlegung der Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskonto für die Jahre 2018 

bis 2023 hätte danach grundsätzlich im Jahr 2017 erfolgen sollen. Gleichwohl ist 

eine rückwirkende Festlegung zulässig. Nach Art. 37 Abs. 10 der Richtlinie 

2009173/EG sind die Regulierungsbehörden befugt, vorläufig geltende Übertra­

gungs- und Verteilungstarife festzulegen oder zu genehmigen und über geeignete 

Ausgleichsmaßnahmen zu entscheiden, falls sich die Festlegung der Tarife verzö­

gert. Wenn aber vorläufige Regelungen im Zusammenhang mit der Festlegung der 

Erlösobergrenze für ein Kalenderjahr zulässig· sind, muss auch eine rückwirkende 

endgültige Festlegung von Erlösobergrenzen zulässig sein (vgl. OLG Düsseldorf, 

Beschluss vom 14. September 2016, Vl-3 Kart 175/14 (V), Rn. 118 ff., juris). 

Angesichts der dargestellten Umstände erachtet die Beschlusskammer die rückwir­

kende Festlegung als vom Ermessen gedeckt. 

Vorliegend überwiegt das Interesse der Allgemeinheit an der (rückwirkenden) Fest­

legung zur Auflösung der Regulierungskontosalden. Die ·gegen die rückwirkende 

Festlegung sprechenden Prinzipien des Vertrauensschutzes hat die Beschlusskam­

mer demgegenüber im konkreten Fall als nachrangig bewertet. Es war dem Regu­

lierungskonto vor der Verordnungsänderung im Jahr 2016 immanent, dass die Fest­

stellung nachträglich nach Ablauf mehrerer Jahre, nämlich erst mit der Festlegung 

der nachfolgenden Erlösobergrenzen erfolgte. 

Dem Netzbetreiber war zudem vorab bekannt, dass eine Festlegung der Beschluss­

kammer zur Genehmigung des Regulierungskontosaldos für das Jahr 2016 erfolgen 
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wird und insoweit eine nachträgliche Korrektur der selbständig angepassten Um­

lage der Jahre 2019 bis 2021 erfolgen kann. 

Die Entscheidung ist auch verhältnismäßig. Oie Entscheidung dient ·dem Zweck, 

entsprechend den Vorgaben des EnWG, der ARegV und der StromNEV für die 

Jahre 2019· bis 2023 Auflösungsbeträg.e aus dem Regulierungskontosaldo festzule­

gen. Die rückwirkende Festlegung ist hierzu geeignet, insbesondere werden 

dadurch folgerichtige Saldierungen in den Jahren 2019 bis 2023 ermöglicht. Die 

rückwirkende Festlegung ist auch erforderlich, da ein gleich geeignetes, milderes 

Mittel nicht zur Verfügung steht. Die Entscheidung ist schließlich auch angemessen. 

Das Interesse des Netzbetreibers, für den Zeitraum der Rückwirkung keinen weite­

ren Vorgaben gemäß dieses Beschlusses zu unterliegen, muss aus Sicht der Be­

schlusskammer hinter dem Interesse der Allgemeinheit an einer sicheren, preis­

günstigen und effizienten leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit 

Elektrizität zurückstehen. Die zahlreichen nachträglichen Korrekturen einzelner Un­

ternehmen im Verwaltungsverfahren zeigen zudem, dass es vielfach auch im Inte­

resse der Netzbetreiber selbst ist, nachträglich noch eine Entscheidung zu treffen. 

IV. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

V. Anlagenverweis 

Die Anlagen 1 bis 3b zu den Kalenderjahren 2013 bis 2016 sind Bestandteil dieses 

Beschlusses. 

Anlage 1 Auflösungsplan und Auszug 

Anlage 2 Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA 

Anlage Jb Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Be­

schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Haus­

anschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Be­

schwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: 

Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die 

Beschwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten 

und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsa­

chen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Be­

schwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt 

unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender 

Bourwieg 

Beisitzer 

Petermann 

Beisitzer 

Albrecht 
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Auszug des Regulierunqskontos für d ie Jahre 2013, 2014. 2015 und 2016 
- Herleitung des Saldo des Regulierungskontos ­

-.·.. „ 

llll15 
{EUR! 

§ 5 Ab.c; 1 Satz 1 ARegV Etlösohergrenze {EOG) gsmi=iß § .d ARegV 

nac:h § 4 ARegV zulässige Erlöse 237.16ey 735 

erziefbare Erlose 236.969.631 

Verzichtsbetrag in der Verprobung 0 0 0 

Differenz 197.104 

§ 5 Abs 1 ·sa~z 2 ARegV 
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr 4 ARegV 

latsächlich entslandane Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 0 0 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 AR"9V Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs 2 des EEG und § 4 Abs 3 des KWK-G 

tatsächlich entstandene Kostar1 

in EOG enthaltene Ansätze 0 

Differenz 

§ 5 Ab~ . 1 Sal7 3 ARegV Kostenveränderung Me..,.sung ! Messste!IP.nbetriab inkl, 
Maßnahmen gem. § 21ti EnWG 

tatsächlich enl!'ltandene Krnslen 0 0 

in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 0 

§ 5 Abs 1 Satz 2 AR.;gV Nachrüslung \Ion Wechselrichtern nac:h § 10 Abs 1 
S\'SStaW -

tatsächlich entstandene Kosten 0 

in EOG enthallene Ansätze 0 

Differenz 

§ 5 Abs 1 Sotz 2 ARegV ~=~~l~~;s:;~~ genehmigten !nve$titionsmaßnahmen :Lta-t-sa-·c-hl-io_h_.e-nt-sl_•_nd_•_"~•K-os-teo~~~-t~~~~~~j-~~~~~-t-~~~~~-t:O. 
Differenz 

n EOG enthaltene Ansätze 

§ 5 Ab>. 1 Satz 2 AR09V Auflösung des Abzugsbetrags nach § 23 Abs. 2a ARegV 

tatsächlich ents_tandeno.Kosten 0 0 

in EOG enthaltene At1sätze 

Differenz 

§ 5 Abs 1 Sa!:L 2 AR.=.gV Finanzieller Ausgleich nach§ 17d Absatz 4 EnWG :Lt-at-sa-·o_h_lic_h_•_nt_s_••-nd_•_n_•_K_o•_'_""~~~-t-~~~~~-1-~~~~~1--1--~~~~~:•O 

Differenz 

n EOG enlhallene Ansätze 

Sonstiges 

Saldo aus Einzeldifferenzen 2.102.J29 

Jahrei:.anfangsbestand ( : Vo~ahressaldo) 

Saldo aus Emzeirfü(e1enzen 

Jahiesendbaslo:.mJ {Jahresanfangsbesland + Saldo aus 
Einz:aldifferenzen) 

Mittehr·:erl aus Jahresanfengtt- und Jahresendbe$land 

Anzuw.fj11de11der Zinssatz gemäß § 5 Abs 2 ARegV 

Verzinsung 

Saldo R.egulierungskonto ( =Jahresendbestand + Verzinsung) 

Au~wirkung auf die Erlö~obergrenze 

Saldo Regulierungskonto vor Verzinsung 

Anzuwendender Zinssatz gemäß § 5 Abs 2 ARegV 

V;;r:::insung 

SaMo R&guli""1"Ungskonto nech V~rzinsung 

Annuititische Berücksichtigung in der Erlösober9renza 

Au~wi1kung auf di0 Edösotlergrenze 

3.02% 

••• • 

2,75% 

2015 
LEURJ 

: 

0 2.102.329 

2.102.329 

1.051.165 

2,49% 2,12% 

22.285 

2.124.614 

r\<lindererlös (EOG- MindererJös (EOG- Minderariäs (EOG­ Mindererlös.(EOG­
arhilhend) erhöhend) erhöhend) erhöhend) 

?ß.f1 
·{EUR)· , ., 

2.124.614 

2,12% 

2 169.656 

mt 
l'E\JRJ 

2.169.656 

2,12% 

45.997 

2.215.652 

Zln9:- . 
iSll,RJ 

' < 

2.12% 2,12% 

466.760 466.760 

.. 
~ l..~~) 

2,12%1 

466.7601 

Mindererlös (EOG-erhö~end) 

~ 

2022 

1 

$23.. 
~ ~~ 

2,12%1 2 ,12% 

466.7601 '66.760 

Tennel Offoliore 'Cl . Beleil igu r~~~ssllschaft mbH ,_,Z BK!:J.;71747 1-01 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA TenneT Offshore 9. Beteiligungsgesellschaft mbH Az: BKB-17/7471-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2016 


: -
" 

,. 1 ~ . ? . ' -. 1• .„ _;-.l ., · .Ang;abe:n des Abwelc:h.ungep 

'· Rechtsgr,un{:.jfagl! 
J':­ [ 

. s·undesl'l&tl· 
! 

. - - .. ~ , Bes~relbung ' '· 
- • „ f'-.:<!·? ~ 1 1 ... ~ -

" ~ - „ l• 1.r 
.­ · NefibetrtJb~rs zu ang,e$etzten 

" 
.. '-!_ • ,> - . ' .agentur 

- ~µ - - l&Ua1 Werten 
' 

- f~URJ . 
. ­ ...~ . [EUrtl 

nach § 4 AReaV zulässiae Erlöse 236.969.631 237.166.735 197.104 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Erlösobergrenze (EOG} gemäß§ 4 ARegV 
erzielbare Erlöse 236.969.631 236.969.631 
Verzichtsbetrag in der Verprobung 

0 
0 0 

Differenz 0 197.104 197.104 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 

tatsächlich entstandene Kosten 0 0 

Netzebenen gemäß§ 11. Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV in EOG enthaltene Ansätze 
0 

Differenz 
0 0 

0 0 0 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 

, tatsächlich entstandene Kosten 0 0 

§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK~G , in EOG enthaltene Ansätze 
0 

Differenz 
0 0 

0 0 0 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 
Kostenveränderung Messung / Messstellenbetrieb 

tatsächlich entstandene Kosten 0 0 

inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG in EOG enthaltene Ansätze 
0 

Differenz 
0 0 0 
0 0 0 

§ 5 Äbs. 1 Satz 2 ARegV 
Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs . 1 

tatsächlich entstandene Kosten 0 0 

SysStabV in EOG enthaltene Ansätze 
0 

0 
Differenz 

0 0 
0 0 0 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 

tatsächlich entstandene Kosten 

- ­nach § 23 ARegV in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs. 1Satz2 ARegV 
Auflösung des Abzugsbetrags nach § 23 Abs. 2a 

tatsächlich entstandene Kosten 

ARegV in EOG enthaltene Ansätze 
0 0 

Differenz 
0 0 0 
0 0 0 

§ 5 Abs. 1Satz2 ARegV Finanzieller Ausgleich nach§ 17d Absatz 4 EnWG 
tatsächlich entstandene Kosten 

~ ~in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 0 

Sonstiges 0 0 

Saldo aus Einzeldifferenzen 25.488.610 1 2.102.329 -23.386.281 
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Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflußbare Kosten 
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